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2. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Ilmenau 
 

vom 03. März 2009 
 
 
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) vom 28. Januar 
2003 (GVBl. S. 41), geändert durch das Thüringer Gesetz zur Weiterentwicklung der gemeindlichen 
Strukturen im Freistaat Thüringen vom 09. Oktober 2008 (GVBl. S. 369) und das Thüringer Gesetz 
über das neue Thüringer Finanzwesen vom 19. November 2008 (GVBl. S. 394), hat der Stadtrat der 
Stadt Ilmenau in der Sitzung am 19. Februar 2009 folgende Änderung der Hauptsatzung vom 
26. September 2006 beschlossen: 
 
 

§ 1 
Änderung von Worten 

 
In der Hauptsatzung der Stadt Ilmenau werden die Worte Ortschaft durch Ortsteil, 
Ortschaftsverfassung durch Ortsteilverfassung, Ortsbürgermeister durch Ortsteilbürgermeister und 
Ortschaftsrat durch Ortsteilrat ersetzt. 
 
 

§ 2 
Übergangsbestimmungen, In-Kraft-Treten 

 
Die neue Bezeichnung Ortsteilbürgermeister gilt ab Beginn der gesetzlichen Amtszeit des im Jahre 
2009 zu wählenden Stadtrates. Die Bezeichnung Ortsteilrat gilt entsprechend ab Beginn seiner neuen 
Legislaturperiode. Die übrigen Änderungen treten mit Wirkung zum 01. Januar 2009 in Kraft. 
 
 
 
 
G.-M. Seeber                 Ilmenau, den 03.03.2009 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
Verstöße i.S. der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die nicht die Ausfertigung oder die 
Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Stadt schriftlich unter Angabe der Gründe geltend gemacht 
werden. Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung 
geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich, § 21 Abs. 4 ThürKO. 
 


